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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1957

Norm

ABGB §19

ABGB §344

StGB §3 B10

Rechtssatz

Der Besitzer dieses Gebäudes ist berechtigt, jeden, dem zum Betreten dieses Gebäudes kein Rechtstitel zusteht, am

Betreten des Gebäudes zu hindern. Allerdings muß die zur Abwehr des Eindringlings angewendete Gewalt eine

angemessene sein.
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